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Einleitung 

Das System der Bereicherungshaftung ist in den letzten zwei Jahr-
zehnten besonders intensiv und lebhaft erörtert worden1. Aufbauend auf 
einer früheren Studie von WILBURG2, sodann geprägt vor allem durch 
die Arbeiten VON CAEMMERERS8, ist dabei eine moderne Bereicherungs-
lehre entstanden, die sich innerhalb kurzer Frist auch die Praxis erobert 
hat. Ihr wesentlicher Inhalt ist, daß die Generalklausel des Bereicherungs-
rechts (§812 BGB) eigenständige Kondiktionstypen in sich versammelt 
(vor allem Leistungskondiktionen einerseits und Eingriffskondiktionen 
andererseits), die in ihren Voraussetzungen und Funktionen durchaus 
unterschiedlich zu beurteilen sind4. Die neue Lehre hat vor allem klar-
gemacht, daß in den verschiedenen Fällen ungerechtfertigter Bereicherung 
für den Mangel des Rechtsgrundes jeweils andere Gesichtspunkte bestim-
mend sind: bei der Bereicherung durch Leistung das Fehlen eines internen 
Schuldverhältnisses, kraft dessen die Leistung dem Empfänger gebührt 
hätte; bei der Bereicherung aus fremdem Gut der Zuweisungsgehalt des 
betroffenen Rechts5. Sie hat ferner den Blick für die Parteirollen geschärft: 
wer in den einzelnen typischen Bereicherungsfällen als Gläubiger, wer als 
Schuldner des Bereicherungsanspruchs anzusehen ist6. 

1 Vgl. besonders VON CAEMMERER, Festschrift Rabel (1954) 333 fi. ; Festschrift Lewald 
(1953) 443 ff.; Festschrift Gustav Boehmer (1954) 145 ff.; J Z 1962, 385 ff.; Festschrift 
D ö l l e I ( 1963 ) 135 ff.; KÖTTER, A C P 153 (1954 ) 193 FF.; SCHEYHING, ACP 157 ( 1 9 5 8 / 5 9 ) 
371 ff.; MESTMÄCKER, J Z 1958, 521 FF.; KLEINHEYER, J Z 1961, 473 FF.; BERG, ACP 160 
( 1 9 6 1 / 6 2 ) 505 ff.; ROTHOEFT, ACP 163 ( 1 9 6 3 / 6 4 ) 215 FF. 

2 WILBURG, Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach österreichischem 
und deutschem Redit (1934). 

3 Vor allem in der Festschrift Rabel 333 ff. 
4 So schon WILBURG, Bereicherung 12 ff-, 22 ff.; jetzt: VON CAEMMERER, Festschrift 

Rabel 337, 340; ESSER, Schuldrecht II § 100 II ; LARENZ, Schuldrecht II § 6 2 ; KÖTTER, 
SCHEYHING und MESTMÄCKER (oben N. 1). — Aus der Praxis: B G H Z 40, 272 (278, 279) 
und 48, 70 (73) . 

5 VON CAEMMERER, Festschrift Rabel 342 ff., 353; WILBURG, Bereicherung 10 ff., 
2 7 ff.; ESSER, Schuldrecht I I §§ 101 I I 3, 104 I 3 ; FIKENTSCHER § 99 I I 1 u n d I V ; LARENZ, 
Schuldrecht II § 62 I. 

6 Siehe etwa B G H Z 40, 272 (278, 279), mit Anm. BERG in N J W 1964, 720 und Anm. 

1 Flessner, Wegfall der Bereicherung 



2 Einleitung 

Weniger Bewegung ist „am anderen Ende" des Systems, beim H a f -
tungsausmaß, zu verzeichnen. Hier werden die Vorstellungen noch geprägt 
durch die traditionelle Lehre zu § 818 I I I ; nach dieser Vorschrift ist der 
gutgläubige und nicht verklagte Empfänger von der Haf tung befreit, 
soweit er nicht mehr bereichert ist. Die herkömmliche Auffassung betrach-
tet die „Bereicherung" in diesem Sinne als Vermögensdifferenz, nämlich 
als Uberschuß aller dem Empfänger aus dem Bereicherungsvorgang ent-
standenen Vorteile über die damit zusammenhängenden Nachteile7. 
Daraus leitet man her, daß der Empfänger als Minderung der Bereiche-
rung alle Nachteile absetzen darf, die ihm anläßlich oder als Folge des 
Erwerbs — mit oder ohne eigenes Zutun — entstanden sind oder durch 
i le Rückgewähr entstehen würden. Der Bereicherte wird also frei oder 
seine Verpflichtung mindert sich, wenn der erhaltene Gegenstand bei ihm 
ersatzlos zerstört wird oder verlorengeht, wenn er ihn verschenkt, ver-
schleudert oder sonst ohne wirtschaftlichen Erfolg verwendet. Es entlastet 
ihn aber auch jeder Minderungsposten in seinem sonstigen Vermögen, der 
mit dem Bereicherungsgeschehen in ursächlichem Zusammenhang steht, so 
etwa die Erwerbsunkosten, Mehrausgaben auf Grund des Erwerbs, Ver-
wendungen auf das Erlangte, Schadens- und Haftpflichtfolgen aus der 
Beschaffenheit des Erlangten, Kosten und Schäden, die mit der Heraus-
gabe an den Kondiktionsgläubiger verbunden sind8. Das Risiko für 
den Fortbestand der Vermögensmehrung bei dem Empfänger trägt damit 
allein der Entreicherte. Das ist die vielzitierte „Schwäche" des Bereiche-
rungsanspruchs9; sie gilt weithin als das eigentliche Kennzeichen der Be-
reicherungshaftung. 

Es hat immer wieder vereinzelte Stimmen gegeben, die die herrschende 
Praxis als übertriebene und allzu pauschale Schonung des Bereicherten 
kritisierten — lange Zeit jedoch ohne wesentlichen Erfolg10. Erst in den 

BAUR/WOLF i n J u S 1 9 6 6 , 3 9 3 ; B G H Z 4 8 , 7 0 ( 7 3 ) , m i t A n m . H . P . WESTERMANN i n J u S 

1968, 17; VON CAEMMERER, Festschrift Rabel 348 f., 350 ff.; LARENZ, Schuldrecht II § 62 
II; ESSER, Schuldrecht II §§ 101 I, 104 I 3. 

7 Vgl. etwa R G Z 163, 348 (360); B G H Z 1, 75 (81); 9, 333 (335); SOERGEL/SIEBERT 
( - M Ü H L ) § 8 1 8 A n m . 2 2 u n d 3 3 ; ERMAN(-SEILER) § 8 1 8 A n m . 6 A ; PALANDT(-THOMAS) 
§ 818 Anm. 6. 

8 Vgl. die Zusammenstellungen bei SOERGEL/SIEBERT(-MÜHL) § 818 Anm. 27—40; 
STAUDINGER(-SEUFERT) § 8 1 8 A n m . 2 8 , 3 5 ff.; ERMAN(-SEILER) § 8 1 8 A n m . 6 B . 

• So schon VON TUHR, Festschrift Bekker (1907) 305; aus neuerer Zeit siehe z . B . 
FIKENTSCHER § 100 VI (S. 629): „ein Anspruch von wirtschaftlich minderer Qualität"; 
BOSCH, FamRZ 1966, 27: „bekanntlich die denkbar schwächste Ansprudisbasis". 

1 0 V o r a l l e m VON TUHR a a O 3 1 3 ff.; WILBURG, B e r e i c h e r u n g 1 3 8 ff.; FLUME, F e s t s c h r i f t 
Niedermeyer (1954) 103 ff. (148 ff.); kritisch neuestens auch DIESSELHORST 45 ff., 54 ff. 



Einleitung 3 

letzten Jahren macht sich auf breiterer Ebene auch in den Lehrbüchern 
und Kommentaren eine distanziertere Haltung zur herkömmlichen Auf-
fassung bemerkbar11. Diesem Unbehagen an der herkömmlichen Praxis 
und Doktrin will die hier vorgelegte Arbeit nachgehen. Nach einer Be-
standsaufnahme der bisherigen Lehre und Rechtsprechung und der gegen 
sie vorgebrachten Kritik (erstes Kapitel) wird sie im zweiten und dritten 
Kapitel ausländische Lösungen vorführen, mit dem deutschen Recht ver-
gleichen und auf diesem Hintergrund im vierten Kapitel erörtern, ob die 
Differenzdoktrin der herrschenden Lehre das Risiko für den Fortbestand 
der Bereicherung angemessen verteilt oder besser durch andere Kriterien 
ersetzt werden sollte. 

Nicht behandelt wird in dieser Arbeit das Problem der engeren „Saldo-
theorie": die Frage, inwieweit nach fehlgeschlagenem Vertrag der auf 
Rückleistung in Anspruch Genommene sich damit verteidigen kann, daß 
er seinerseits die Gegenleistung erbracht hat. Die Erbringung der Gegen-
leistung ist gegenüber der Rückforderung oft in der Weise berücksichtigt 
worden, daß man sie als Minderungsposten im Sinne von § 818 III dekla-
rierte12. Inzwischen hat sich jedoch im Anschluß an VON CAEMMERER und 
LESER13 in der Standardliteratur die Meinung durchgesetzt, daß hier aus 
der Sicht desjenigen, der die Gegenleistung erbracht hat, nicht ein Problem 
des Haftungsmaßes vorliegt, sondern daß die vertragliche Verknüpfung 
von Leistung und Gegenleistung gerechterweise im Rückabwicklungsver-
hältnis weiterwirken muß und dadurch bereits die Voraussetzungen der 
Durchführung des Bereicherungsausgleichs modifiziert werden14. Die fol-
gende Untersuchung kann freilich auch für das Gegenleistungsproblem 
Bedeutung gewinnen, weil sie den Stein des Anstoßes für die Saldotheorie 
und ihre moderne Weiterentwicklung — die weitgehende Haftungsbefrei-
ung, die § 818 III dem Rückfordernden für das seinerseits Erhaltene ge-
währt — kritisch beleuchten soll. 

1 1 E S S E R , S c h u l d r e c h t I I § 1 0 5 I I l c ; L A R E N Z , S c h u l d r e c h t I I § 6 4 I I ; S T A U D I N G E R ( - S E U -

FERT) § 8 1 8 A n m . 3 5 ; S O E R G E L / S I E B E R T ( - M Ü H L ) § 8 1 8 A n m . 3 3 . 
12 Vgl. etwa R G Z 137, 324 (336); R G WarnR 1915 Nr . 199 = J W 1915, 918. In 

den Standardkommentaren wird das Problem daher heute noch bei § 818 III eingeord-
n e t : v g l . S T A U D I N G E R ( - S E U F E R T ) § 8 1 8 A n m . 4 5 ff.; S O E R G E L / S I E B E R T ( - M Ü H L ) § 8 1 8 

A n m . 4 1 f f . ; E R M A N ( - S E I L E R ) § 8 1 8 A n m . 6 Β a c c . 
1 3 VON CAEMMERER, Festschr i f t R a b e l 3 8 5 ff.; LESER 4 1 ff., 4 9 ff. 
1 4 V g l . E S S E R , S c h u l d r e c h t I I § 1 0 5 I I 2 ; L A R E N Z , S c h u l d r e c h t I I § 6 4 I I ; E N N E C C E R U S / 

LEHMANN § 227 III 3; kritisch zur Lehre vom „faktischen Synallagma" neuestens DIES-
SELHORST 6 2 ff., 6 6 f . , 7 2 , 7 5 f . 

l» 



1. Kapitel 

Lehre und Praxis in Deutschland 

A. DIE URSPRÜNGE DER „MILDEN" BEREICHERUNGSHAFTUNG 

Die Bereicherungshaftung des BGB (§§ 812 ff.) ist in enger Anlehnung 
an das Kondiktionensystem des Gemeinen Rechts entstanden. Für die 
herrschende gemeinrechtliche Lehre war die Frage des Ausmaßes der H a f -
tung dogmatisch ein Aspekt des Grundes und des Gegenstandes der Kon-
diktionsansprüche. „Grund" und „Gegenstand" aller Kondikt ionsklagen 
war die ungerechtfertigte „Bereicherung"1; die Kondikt ionen waren An-
sprüche „aus der Bereicherung auf die Bereicherung"2. „Bereicherung" 
bedeutete in diesem Zusammenhang zweierlei: einmal, daß jeder Ver-
mögensvorteil, in welcher Erscheinungsform auch immer, die Kondikt ion 
auslösen konnte3 ; zum anderen, daß die Kondikt ionen nicht bezweckten, 
einen ungerechtfertigten Erwerbsvorgang zu korrigieren oder einen be-
stimmten Vermögensgegenstand dem eigentlich zuständigen Vermögen 
wieder zuzuführen, sondern daß sie darauf gerichtet waren, dem Beklag-
ten die Werterhöhung abzunehmen, die der erlangte Vorteil seinem Ge-
samtvermögen gebracht hat te . Nicht der erlangte Gegenstand selbst, son-
dern seine Wirkung auf das gesamte Vermögen des Beklagten, die „Be-
reicherung" : das war es, woran sich nach Auffassung der gemeinrechtlichen 
Dokt r in die Kondikt ionen orientierten4 . 

Waren die Kondikt ionen auf Auskehrung der so verstandenen Berei-
cherung gerichtet, so hieß das vor allem, daß sie immer, aber auch nur 
dann angestellt werden konnten, wenn die Bereicherung bei der Redits-

1 V g l . GLÜCK 7 1 ; VON SAVIGNY 5 6 4 f . ; WINDSCHEID § § 4 2 1 , 4 2 4 . 
2 VON MAYR, Condictio 12. 
3 V g l . WINDSCHEID § 4 2 1 . 
4 Siehe die oben Ν . 1 Genannten, außerdem: MOMMSEN 3 2 0 ; W E N D T 6 8 1 ; VON MAYR, 

Condictio 3. 
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hängigkeit noch vorhanden war. Man sprach geradezu davon, daß die 
„fortdauernde" Bereicherung den Gegenstand der Kondiktionsklage 
bilde5. Mit diesem Gedanken erklärte man einerseits, daß die Bereiche-
rungshaftung sich auch auf die Surrogate des Erlangten erstreckte und 
auf die weiteren noch vorhandenen Vorteile, die dem Empfänger aus dem 
ursprünglich Erlangten entstanden waren6. Aus der Haftung auf die Be-
reicherung folgerte man aber andererseits auch, daß zur Entlastung des 
gutgläubigen Empfängers alle Umstände berücksichtigt werden müßten, 
die eine wirkliche Mehrung seines Vermögens von vornherein vereitelt 
oder später bis zur Rechtshängigkeit wieder zunichte gemacht hatten7. 
Autoren, denen diese mehr dogmatischen Erwägungen nicht ganz ausrei-
chend erschienen, fügten dem das Argument hinzu, daß die Quellen die 
Verpflichtung zur Auskehrung der Bereicherung in besonderem Maße als 
eine Forderung der Billigkeit darstellten. Wenn es aber billig sei, daß die 
Bereicherung eine Pflidit zur Herausgabe erzeuge, dann sei es auch billig, 
daß die Verpflichtung nicht länger dauere als die Bereicherung selbst8. 

Die Pandektistik glaubte, mit dieser Lehre in den gedanklichen Bahnen 
des römischen Redits zu wandeln. Spätere Forschungen lassen jedoch ver-
muten, daß jedenfalls das klassische Redit diese Abstraktion vom kon-
kreten Gegenstand des ungerechtfertigten Erwerbs und damit die Orien-
tierung am „gleitenden Betrag der jeweiligen Bereicherung"9 nicht kannte: 
Die Kondiktion ging vielmehr auf Rückgewähr gerade der certa res oder 
pecunia, die der Kondiktionsschuldner sine causa erhalten hatte. Unter-
gang und Verbrauch befreiten offenbar den gutgläubigen Empfänger einer 
Speziessache, nicht jedoch den Empfänger von Geld oder vertretbaren 
Sachen, da er von vornherein nach Art des Darlehens Rückgewähr einer 
gleichen Summe oder gleicher Sachen schuldete. Eine bewegliche Aus-
richtung der Haftung an der jeweils nodi vorhandenen Bereicherung gab 
es offenbar nur in Ausnahmefällen, etwa bei Ehegattenschenkungen und 
Mündelgeschäften10. 

Inwieweit die justinianische Kompilation den Boden für das pandek-
tistische Bereicherungsdogma geschaffen hat, ist heute zweifelhaft. Ihr 

5 WINDSCHEID § 4 2 4 N . 3 ; W E N D T 6 8 0 ; MANDRY, A C P 4 8 ( 1 8 6 5 ) 2 3 3 , 2 4 0 . 
6 V g l . WINDSCHEID § 4 2 4 . 
7 V g l . WINDSCHEID § 4 2 4 , b e s o n d e r s N . 3 ; ARNDTS § 3 4 1 , S . 6 3 7 ; VON VANGEROW 

§ 6 2 5 A n m . 3 ; MOMMSEN 3 2 1 f . ; JHERING 7 6 . 
8 WINDSCHEID § 4 2 4 N . 3 ; W E N D T 6 8 1 ; SINTENIS 5 4 5 N . 1 0 ; GLÜCK 7 1 . 
9 VON LÜBTOW 2 2 . 
10 VONTUHR, Festschrift Bekker297ff.; SIBER, Römisches Recht II 218 ff.; VON LÜBTOW 

20 ff.; NIEDERLÄNDER 1—8 und passim; FLUME, Festschrift Niedermeyer 103 ff. 
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wird die Tendenz zugeschrieben, alle Kondiktionsfälle mit dem allgemei-
nen Billigkeitssatz zu begründen, daß niemand sich mit dem Schaden eines 
anderen bereichern dürfe11 (nam hoc natura aequum est neminem cum 
alterius detrimento fieri locupletiorem12), und damit vielfach die Lehre, 
daß die Kondiktionsansprüche auch im Umfang unterschiedslos auf die 
fortdauernde Bereicherung beschränkt seien13. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
daß die Kompilation mit der Berufung auf die Billigkeit eher nur ein 
hinter den einzelnen Kondiktionsfällen stehendes erklärendes Prinzip 
aussprechen als einen unmittelbar anwendbaren und anspruchsgestalten-
den Rechtssatz formulieren wollte14. Hinsichtlich des Haftungsmaßes wird 
jedenfalls von den Glossatoren über die französische Schule und den Usus 
modernus des 17. Jahrhunderts bis zu den Kodifikatoren des 18. Jahr-
hunderts15 eines immer festgehalten: der grundlose Empfang von Geld 
verpflichtet gleich dem Darlehen den Schuldner ohne Rücksicht auf die 
weitere Entwicklung seines Vermögens von Anfang an zur Rückzahlung 
der gleichen Summe, der Empfang vertretbarer Sachen zur unbedingten 
Rückgewähr einer gleichartigen Menge oder — so eine differenzierende 
Meinung — zur unbedingten Wertvergütung, sobald der Empfänger die 
Sadien verbraucht oder veräußert hat18. 

Wie das Dogma von der unterschiedslosen Beschränkung der Haftung 
auf die verbliebene Bereicherung schließlich in die deutsche Pandektistik 
gelangt ist, ist nicht recht geklärt. Möglich, daß der von der Naturrechts-
lehre begeistert aufgegriffene Satz, niemand dürfe sich mit dem Schaden 
eines anderen bereichern, noch weiterwirkte17. Juristisch ernst genommen, 
konnte er einmal hinsichtlich des Grundes des Anspruchs bedeuten, daß 
jeder irgendwie „unbillige" Vorteil auf Kosten eines anderen einen Rück-
gewähranspruch auslösen müsse, zum anderen aber auch, daß der „Gegen-
stand" des Anspruchs die tatsächlich noch vorhandene Vermögensmehrung 
des Empfängers, eben „die Bereicherung" sei. Die gemeinrechtliche Lehre 

11 PRINGSHEIM, SavZ 52 (1932) 139 f., 148 ; VON LÜBTOW 2 2 ; SCHWARZ 305 f . 
1 2 POMPONIUS, D. 12, 6, 14 ; ähnlich: D. 50, 17, 206. 
1 3 SIBER, Römisches Recht II 220, 2 2 2 ; VON LÜBTOW 20 if.; SCHWARZ 307 ; a. A. ein-

gehend FLUME, Festschrift Niedermeyer 1 0 3 — 1 4 0 ; NIEDERLÄNDER 172. 
1 4 FLUME aaO 140. DERNBURG 676 N . 7 : „eine rechtsphilosophische Reflexion"; BEU-

DANT(-RODIÈRE) N r . 1 7 1 5 : „une règle recueillie . . . au Digeste plutôt par piété que par 
un souci normatif" . 

1 5 Vgl. A L R § 193 I 16. 
1 6 Vgl. die Darstellung bei FLUME a a O 1 4 0 — 1 4 5 . 
1 7 Noch 1833 hat ein deutscher Autor versucht, auf seiner Grundlage ein Kondik-

tionensystem zu entwerfen: WILHELM SELL 76 ff. Zu den naturrechtlichen Autoren siehe 
DAWSON 83 und WELLSPACHER 13 f. 



Α. Die Ursprünge der „milden" Bereiàerungshaflung 7 

hat später viel Mühe darauf verwendet, die Kondiktionshaftung dem 
Grunde nach wieder auf einige näher beschriebene Einzelkategorien zu-
rückzuführen, bei denen eine Vermögensverschiebung „ungerechtfertigt" 
genannt werden konnte18. Die pauschale Bemessung der Haftung nach der 
fortdauernden Bereicherung blieb jedoch herrschendes Dogma1 9 — freilich 
nicht unangefochten. Grundsätzliche Angriffe gegen die herrschende An-
sicht vom Gegenstand der Kondiktion gab es bis in die zweite Hälf te des 
19. Jahrhunderts, durchweg mit dem praktischen Ziel, die alte Unterschei-
dung zwischen der Kondiktion auf Geld und vertretbare Sachen einerseits 
und der auf Herausgabe einer Speziessache andererseits wieder zu bele-
ben20. Die von WINDSCHEID geführte herrschende Doktrin haben sie jedoch 
nicht mehr geändert. 

Mit der Lehre von der Beschränkung der Haftung auf die Bereiche-
rung hatte die gemeinrechtliche Doktrin es in der Hand, dem Empfänger 
alle nachteiligen Veränderungen, die das Erlangte oder sein sonstiges Ver-
mögen im Zusammenhang mit dem grundlosen Erwerb betroffen hatten, 
anzurechnen, wenn es angebracht erschien. Bei näherem Hinsehen auf die 
Beispiele und Illustrationen, mit denen die Bereicherungsdoktrin gestützt, 
und auf die praktischen Folgerungen, die aus ihr gezogen wurden, zeigt 
sich jedoch, daß es im wesentlichen nur um zwei Probleme ging, für die 
eine Erklärung und Lösung gesucht wurde. Einmal konnte mit dem Be-
reicherungsdogma die Forderung nach strikter Kondiktionshaftung bei 
Geld und vertretbaren Sachen abgewehrt werden21. Zum anderen ließ 
sich mit dieser Konzeption die unstrittige Regel erklären, daß der gut-
gläubige Empfänger einer Sache auch für vorsätzliche oder versehentliche 
Zerstörung nicht haftete. Wer an die Bereicherungsdoktrin nicht glaubte, 
rechtfertigte dieses Ergebnis mit der Erwägung, daß für den Gutgläubigen 
audi die Zerstörung durch eigenes Verhalten entlastender „Zufall" im 
Sinne der allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln sei22. Die herr-

18 Vgl. etwa WINDSCHEID § 421 N . 1, §§ 4 2 2 , 4 2 3 ; BRINZ § 300, S. 5 0 3 — 5 0 7 , §§ 301 bis 
305 ; ARNDTS § 340, S. 634, und §§ 3 4 1 — 3 4 5 ; ERXLEBEN, Die Condictiones sine Causa I 
(1850) , II (1853) ; HERMANN WITTE, Die Bereicherungsklagen des Gemeinen Rechts 
(1859) . 

19 Siehe die oben N . 1, 4 und 7 Genannten. 
2 0 V o r a l l e m E R X L E B E N I 1 8 2 ff. u n d W I T T E 1 3 9 ff.; M A N D R Y , A C P 4 8 ( 1 8 6 5 ) 2 2 7 ff.; 

weniger grundsätzlich, aber im praktischen Ziel ähnlich BRINZ § 300, S. 516 ff.; kritisch 
auch PFERSCHE 139 ff., der vor allem bemängelte, daß der Empfänger durch unproduk-
tive Dispositionen, die er im eigenen Interesse über das Erlangte getroffen habe, ent-
lastet sein solle. 

21 Vgl. WINDSCHEID § 424 N . 3 mit weiteren Nachweisen. 
2 2 S o e t w a E R X L E B E N 1 1 9 4 ff.; W I T T E 1 4 2 N . 2 3 . 


